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Beschlusskammer 8 

- für die Landesregulierungsbehörde ­

Aktenzeichen: BK8-12/0388-21 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG LV.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

Satz 1Nr.1 i.V.m. § 10 ARegV 

wegen Anpassung der l1alenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungs­

faktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der Aufgaben für das 

Land Schleswig-Holstein, 

durch den Vorsitzenden l<arsten Bourwieg, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

gegenüber der Stadtwerke Pinneberg GmbH, Am Hafen 67, 25421 Pinneberg, gesetzl'lch 

vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­

am 22.06.2015 beschlossen: 



Der Beschluss vom 23.01.2012 (Aktenzeichen BKS-11/0388 ·21) wird hinsichtlich der Werte 

;wr Anpassung der kalenderjährlicl1en Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfak­

torantrages für das Jahr 2013 wie folgt abgeändert: 

Dem Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze gemäß Anlage 1 wird in Höhe der Anlage 

4 unter Punkt 1. stattgegeben. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2012, eingegangen bei der Regulierungsbe­


hörde am 29.06.2012, und mit Übermittlung des Erhebungsbogens über das Energiedaten­


portal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 09. 12.2008 (Aktenzeichen: BKS­

0810388-11) festgelegten Erlösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 O 


ARegV gestellt. Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen ergeben 


sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 


Der am 28.06.2012 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelte Erhe­


bungsbogen liegt der Entscheidung Zll Grunde. 


Mit Beschluss vom 23.01.2012, unter dem Aktenzeichen BKB-1110388-21 wurden die Werte 


zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfak­


torantrages der Antragstellerin zuletzt für die Jahre 2012 und 2013 festgelegt. Durch diesen 


Beschluss wird die vorstehende Entscheidung nur hinsichtlich des Kalenderjahres 2013 ab­


geändert. 


Die Beschlusskammer 8 hat von einer Anhörung gemäß § 67 Abs. 1 EnWG abgesehen, da 


dem Antrag des Netzbetreibers auf Anpassung der festgelegten Erlösobergrenzen gemäß § 


4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 O ARegV vollumfänglich stattgegeben wurde. 


Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet die Antragstellerin ihren Sitz hat, wurde 


gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 


Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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11. 


Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin für den Stromnetzzugang ergeht 

auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 10 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß§ 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes­

regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs, 1 

Satz 1 EnWG. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Schleswig­

Holstein gemäß dem dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter Auf­

gaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

dem Land Schleswig-Holstein vom 25.128. 10.2005 (Bekanntmachung als Anlage zum Zu­

stimmungsgesetz des Landes: Geset;:- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 

Nr. 17/2005, S. 546 f. vom 22.12.2005; in Kraft seit dem 23. 12.2005)". 

2. Ermächtigung$grundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. Die Anpas­

sung ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i.V.m.§10 ARegV festzulegen, soweit die beantrng­

ten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die bestehende Regulierungsperiode 01.01.2009 bis 

31. 12.2013 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse der Antragstellerin aus den Netz­

entgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode ge­

mäß§ 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV bestimmt. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Neti:betreibers wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EFt) gemäß der In Anlage 2 

zu § 1oARegV enthaltenen Formel und der Festlegung BKB-10/009 zur Verwendung ande­

rer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV 

für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. Aufgrund der Anderung des§ 

23 ARegV, die am 22.08.2013 in Kraft. getreten ist, sind können Investitionen in der Hoch­
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spannungsebene nunmehr nur noch im Rahmen von Investitionsmaßnahmen geltend ge­


macht werden. Eine Geltendmachung einer Erweiterungsinvestition in der Hochspannung im 


Rahmen des Erweiterungsfaktors ist ausgeschlossen. Im Übrigen ist der Vorrang des ErwE!i­


tungsfaktors ist zu beachten. 


Für die Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung ist: 


EF . . = 1+_!_ *max[F,,1 -F:,,1 ·o]+_l_ *max[(APi,1 +z, *EP,,,)-JAPo„ +z, • EP0.J0] 
i,Ebo"" 2 F ' 2 (AP +z *EP.) ' 

(),/ 0,1 1 0,1 

.
mit z1 = 

!,wenn i = HS 

. I 
1 wenn--#:'.".--:;; 0 3 ' L /jn/nahme ' 

l,i 

[ JEP,,1 -JEP0•1 
max 1 J 

yAP,,1 +El~,1 - AP0,1+EP0,1 

mit AP,,1 =AP0,1, wenn AP,,1 < AP0 ,1 

mit EP,,1 =EP0,1, wenn EP1,1 < EP0,1 

J J 1
;1 ,wenn L ;;,1;,;""'' >0,3 und i 1' HS 

1,1 

Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 

[L,e111na1nne 'wenn L !;;;,:;,"'"' < 1,3 
- 1,1L1­

L~n111ahn1e / ElnspeiJrrngrJ/1 wenn 1'. ,l-1·1' > 1,3
1 ' l lintnahme 

lt,1 

Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleibt dabei die Anpassung der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, da diese vom Netz­

betreiber anzupassen sind und nicht von der Regulierungsbehörde. 
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EO 1= KA cinb, t+(KA vnb,o +(1-V 1)· KA b.o)· (.VPI 
1
-PF1) ·EF t + Ot ... (VK1-VK0)

\. VPlo 

Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 09.12.2008 (Aktenzeichen: BKS-08/0388-11) festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin, gegebenenfalls korrigiert um Netzgebietsveränderungen und sich der nun­

mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegte Anpassung der l<alenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin im 

Jahr 2013 ergibt sich aus Anlage 4 unter Punkt 1. Die Erlösobergrenze wird im Jahr 2013 um 

folgenden Betrag erhöht: 

Jahr 2013 

Die bereits mit Beschluss vom 23.01.2012, unter dem Aktenzeichen BK8-11/0388-21, ge­

nehmigten Anpassungen werden durch den vorgenannten Wert ersetzt und sind damit ge­

genstandslos. 

3. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 


Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­


ze gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpasscing frist- und form­


gerecht beantragt und illre Versorgungsaufgabe hat sich nacllhaltig geändert. 


3.1. Frist- und formgerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines 

Erweiterungsfaktors ist die inllaltllch bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch 

den antragsberechtigten Netzbetreiber. 

3.1.1. Antragsberechtigung 

Die Antragstellerin ist Verteilernetzbetreiber und somit gemäß§ 10 Abs. 4 ARegV antragsbe­

rechtigt. 
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3.1.2. Antragszeitpunkt 

Der Antrag auf AnpassL1ng der Erlösobergrenze nach Maßgabe.des§ 10 ARegV kann gern. 


§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt werden. 


3.1.3. Antragsform 


Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der 


Bundesnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gel1örende Erhebungsbogen wurde unter 


Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur z4m Download bereitgestell­


ten XLS-Datei vollständig und richtig ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die 


Prüfung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefügt. 


3.1.4. Antragszeitraum 


Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenze des Jahres 2013 beantragt. 


3.1.5. Antragsgegenstand 


Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweite­


rungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgelegten Erlösobergrenzen um die Diffe­


renz der im Jahr 2009 festgelegten Erlösobergrenzen der Antragstellerin und der sich nun­


mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 


Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargeleg­


te Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 


3.2. Nachhaltige Veränderungen der Versorgungsaufgabe 


Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­


dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten der An· 


tragstellerin nach AbzL1g der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindestens 


0,5 Prozent erhöht haben, § 1 O Abs. 2 Satz 3 ARegV. 


Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E „Kosten für Erweiterungsmaßnahmen" be­


zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer 


eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen 


ermittelt. 


Inwieweit der Ausweis eines Erweiterungsanteils nur für Anlagengruppen erfolgt ist, die über 


die gültigen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien eindeutig als Erweiterungsinvestitionen 


definiert und gebucht wurden oder durch Mengenzuwächse als Erweiterung der Versor­


gungsaufgabe zu klassifizieren sind, konnte nicht abschließend geprüft wurden. Es haben 


sich aus den vorgelegten Unterlagen jedoch keine Anhaltspunkte für die Einbeziehung ande­


rer Investitionen ergeben. 
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KAEW -KAET~1nb •100[%]?:: 0,5%1 
GK200' - KAdnb 2006 
'------~--·-·-·-·-··~·--··„-· 

Mit der vorliegenden Genehmigung ist !(eine Anerkennung der vom Netzbetreiber angege­


benen Kosten dem Grunde oder der Höhe nach verbunden; insoweit besteht auch keine Prä· 


judizwirkung für nachfolgende Kostenprüfungen. 


Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 1 O Abs. 2 


Satz 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und In erheblichem Umfang ändern. Beile.· 


diglich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachl1altige Veränderung der 


Versorgungsaufgabe vor. 


Von einer Änderung in E!rheblichem Umfang ist gE!m § 10 Abs. 2 Sat;: 3 ARegV dann auszu, 


gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jäl1rlichen Gesarntkosten des 


Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindes­


tens 0,5 Prozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 


im Zeitraum zwischen dem Basisjahr (31.12.2006) und dem Antragszeitpunkt angefallen 


sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermitteln. Die jährli· 


chen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das Jahr der Aktivierung bestimmt. Hier, 


von sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, dauerhaft nicht 


beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] abzuziehen.'1 


Bei den jährlichen Gesamtkosten des Netzbetreibers [GK20oe] i.S.d § 1OAbs. 2 Satz 3 ARegV 


handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni· 


veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnbl im 


Basisjahr abzuziehen. 


Bei der Berechnung dieses Schwellenwerts sind bei Netzbetreibern im vereinfachten Verfah· 


ren unter Anwendung von § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV 45% der bisherigen Gesamtkosten als 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anzusehen. Ferner sind bei der Berechnung der Er­


höhung dieser Gesamtkosten ebenfalls 45% des Erhöhungsbetrages als dauerhaft nicht be· 


einflussbare Kosten abzuziehen. 


Aus dem Wortlaut cles § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV ergibt sich die Vorgabe, im vereinfachten 


Verfahren 45% der Gesamtkosten stets als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten zu behan" 


1 Hierzu sind die Definitionen aus dem Erlösobergrenzenbescheld, Gliederungspunkt 3.2.2. 1.2. Ermittlung der 

dauerl1aft nicht beeinflussbaren Kostenanteile, heranzuziehen. 
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dein. Danach gilt die normierte Quote von 45% der Gesamtl<osten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten „im vereinfacl1ten Verfahren", also generell und nicht auf eine spezielle Re­

chenoperation bezogen. Auch aus der Bezugnahme au'f die nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 

ermittelten Gesamtkosten kann keine Einschränkung des Anwendungsbereichs von § 24 

Abs. 2 Satz 3 ARegV hergeleitet werden. § 14 ARegV regelt nur die Bestimmung der Kosten 

zur Durchführung des Effizienzvergleichs und ist insoweit für Netzbetreiber, die „statt" des 

Effizienzvergleichs nach§§ 12 bis 14 ARegV das vereinfachte Verfahren gewählt haben (vgl. 

§ 24 Abs. 1 ARegV), ohnehin nicht direl<t anwendbar. Die Bezugnahme auf§ 14 Abs. 1 Nr. 1 

ARegV in § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV stellt nur klar, dass bei der Bestimmung der Gesamt­

kosten vom Ausgangsniveau nach Maßgabe des § 6 ARegV auszugehen ist. 

Daher muss bei der Berechnung der Gesamtkostenerhöhung in § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV 

von den zusätzlichen Kosten ebenfalls 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten abge­

zogen werden. § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV sieht gerade die Anwendung der 45%-Quole nicht 

lediglich für die „Gesamtkosten" und nicht für einen Betrag vor, um den sich diese Gesamt­

kosten erhöhen. Nach § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV erfolgt ein Vergleich von zwei „Gesamtkos­

tenblöcken": Einmal vor Berücksichtigung der Kostenerhöhung und einmal nach der Kosten­

erhöhung. Es wäre nicht konsistent, beim Gesamtkostenbetrag vor der Kostenerhöhung 

pauschal 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten abzuziehen, beim Gesamtkostenbe­

trag nach der Kostenerhöl1ung aber teilweise die 45%-Pauschale anzuwenden, teilweise 

aber (nämlich beim Erhöhungsbetrag) die konkret ermittelten dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kosten abzuziehen. Sonst würden zwei Gesamtkostenbeträge miteinander in Beziehung 

gesetzt, die gerade nicht vergleichbar sind. 

Auch Sinn und Zweck des § 24 Abs. 2 ARegV sprechen für diese Auslegung. Durch die An' 

wendung pauschaler Regelungen, die im Regelfall für die Netzbetreiber vorteilhaft sind, soll­

te der regulatorische Aufwand für Netzbetreiber und Behörden im vereinfachten Verfahren 

begrenzt werden (vgl. BR-Drs. 417/07, S. 68 f.). 

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 


umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 


Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 


werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­


maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 


denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­


investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Anderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe­


treibers im laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergren­


ze berücksichtigt werden. 


8 



Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 


eines neuen Leistungspotentials zum Zie12
, d.h. sie ermöglichen eine Kapazltätsausweitung.s 


Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 


Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 


Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­


volumen bzw. Transportmengenvolumen. 


Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 


einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Al1fschluss C1ber deren Verwendungszweck. Alle Be­


zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­


gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 


Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antrag­


stellerin OPEX und CAPEX ansetzen. 


Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitions­


summe nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 


werden. 


Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­


schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlage­


vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 


Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 


kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 


Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 


Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 


Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­


satz anzusetzen: 


Zins gewichtet" Anteil EK [%] * EK-Zins [%] + (Anteil FK [%]-Anteil unverzinsliches FK [%]) 

* FK-Zlns [%]+Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdl<apital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

'Vgl. Zieroth, Dieter, lnvestitionsplantmg (1993), in Chmielewicz, Klaus; Schweitzer, Marcell (Hrsg. ): Handwör­


terbuch des Rechnungswesens, Stuttgart, 3. Aufl. 1993, Sp. 970. 

3Vgl. Ebisch, Hellmuth; Gottschalk, Joac.him (2001): Preise und Preisprüfungen bei öffentlichen Aufträgen, Mün­


chen, 7. Aufl„ 2001, S. 479. 
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Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,29% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 4,31 % für Gas und Strom. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen der Netzbetreiber zu ge­

währleisten. 

4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich aus Anlage 4 unter Punkt 1. Der 

anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor ergibt sich aus Anlage 5. 

4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe von begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EFt) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 1 O ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 1 O Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrlzltätsvertei­

lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlage 5 

angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung 

gemäß Anlage 5 zu Grlinde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwägungen zu 

Grunde. 

4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) und die Höhe der 

Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode hernnzuziehen. 

Versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über 

das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur Bodenfläche 

nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Flä­

che in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen (nur 

bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 1001200) sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächen­
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schlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern ver­


sorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. 


Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich nicht versorgter 


Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. Die versorgte 


Fläche in der Hoch- und Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche des 


Versorgungsgebiets. 


Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an 


Letztverbraucher, nachgelagerte Netze [eigene und fremde] oder Weiterverteiler übergeben 


werden kann. 


Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 


Ein Einspeisepunkt ist ein Ptinkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 


eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­


nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 


r:tl.Qhl;, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­


punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. 


Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 


auch in die Umspannebene (beispielsweise Ober die Sammelschiene) integriert. In einer sol­


chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­


den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 


EEG Anlagen nach § 3 Ziff. 1 EEG im eigenen Netzgebiet. Hierbei Ist insbesondere § 19 


EEG zu berücksichtigen. Hieraus folgt, dass im Hinblick auf Photovoltaikanlagen einzelne 


Module zu einer Anlage insbesondere dann zusammenzufassen sind, wenn sie sich auf 


demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden und sie Strom 


aus gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 


Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­


den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­


tieren. 


4.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Die Beschlusskammer hat die angegebenen Parameter für das Jahr 2006 in dem aus Anlage 

5 ersichtlichen Umfang der Entscheidung ;w Grunde gelegt. 
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4.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können mir Ist-Werte bis 


zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­


den. 


Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt vorgelegt und 


diese nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus Anlage 5 ersichtli­


chen Höhe der Berechnung des Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegt. 


§ 10 Abs. 2 Satz 2 ARegV bestimmt, dass eine nachhaltige Veränderung der Versorgungs· 


aufgabe vorliegt, wenn slcl1 die dort genannten Parameter im Antragszeitpunkt dauerhaft und 


in erheblic;hem Umfang geändert haben. Für die Frage, ob eine nachhaltige Änderung der 


Versorgungsaufgabe vorliegt, ist damit auf den Zeitpunkt des Antrages nach § 4 Abs. 4 Satz 


1 Nr. 1 ARegV abzustellen. Die nachhaltigen Änderungen müssen zum 30.06.2012 bereits 


tatsächlich eingetreten sein. Der Ansatz von Planwerten ist fClr die Beurteilung von Änderun­


gen ausgeschlossen. 


4.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitlltsversor­

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch· zu Mit~ 

telspannung oder Mittel· zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 

Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom „Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannl\apazität führen. Dies ist der Fall, wenn das 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast den Wert 

1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd linear mit der Hö­

he der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Veränderung der De­

finition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­
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hängigen (llussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

4.1.2.1. Schwellenwert nicht überschritten 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Hochspannung/M'rttelspannung beträgt 0, 11 und l'legt somit nicht über der 

Belastungsgrenze von 1,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung 

zur Jahreshöchstlast in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt 0,04 

und liegt ebenfalls nicht über der Belastungsgrenze von 1,3. 

Der Parameter „Höhe der Last" wird somit in der Umspannebene Hochspannung/Mittel­

spannung und In der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Ent­

nahmelast definiert. 

4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast. übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Aquivalenzfaldor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfalltor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. 

4.1.3.1. Schwellenwert nicht überschritten 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt 0, 11 und liegt somit nicht über der Belastungs­

grenze von 0,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahres­

höchstlast in der Spannungsebene Niederspannung beträgt 0,04 und liegt ebenfalls nicht 

über der Belastungsgrenze von 0,3. 

Der Äquivalenzfaktor in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung beträgt 

somit 1. 
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4.1.4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 1 O ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestl111111ung der Erlösobergrenze 


zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 


über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 


Die Netzebenen bestehen aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und 


Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­


nung/Niederspannung. 


Die Beschlusskarnmer sieht es als sachgerecht an, einen Kostenstellenschlüssel zur Ge­


wichtung heranzuziehen. Die Schlüssel für die Gewichtung der Forrnelergebnisse sind <1us 


den Antragsdaten des Jahres 2004 zu ermitteln. 


Die von der Beschlusskamrner zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors als sachgerecht an­


gesehene Gewichtung ergibt sich, sofern diese von der von der Antragstellerin angegebenen 


Gewichtung abweicht, aus Anlage 6. 


4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer im ersten Schritt den anerkennungsfähigen Erwei­

terungsfaktor (EF1) gernäß der in Anlage 2 zu§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Fest­

legung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermit­

telt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskamrner. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2013 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(110,70 = VPI des Jahres 2011 gemäß Statistischem Bundesamt, Verbraucherpreisindex für 

Deutschland4 = anzusetzender VPI für das Jahr 2013) den Berechnungen zu Grunde gelegt. 

In einem dritten Schritt hat die Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze 

aus der Differenz der im Jahr 2009 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin (gegebenenfalls nach Korrektur um Netzgebietsveränderungen) und der sich 

-------"-··--- ­

4 Siehe www.destatis.de -7 Preise -7 Verbraucherpreisindizes -7 Tabellen -7 Verbraucherpreisindex 
insgesamt und nach 12 Abteilungen -7 Verbraucherpreise -7 Jahresdurchschnitte -7 Indizes -7 Abtei­
lungen 01 bis 04 -7 Verbraucherpreisindex für Deutschland, 2005 100, Spalte „Verbraucherpreisin­h 

dex insgesamt". 
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nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähigen Erweiterungsfaktors ergebenden 

Erlösobergrenze errechnet. Um diesen Differenzwert wurde abschließend die verbleibende 

Erlösobergrenze des letzten Jahres der Regulierungsperiode erhöht. 

Die Beschlusskammer behält sich vor, etwaige vom Netzbetreiber bei der Beantragung des 

Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegten Anpassungen der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 

und § 26 Abs. 2 ARegV nachträglich zu überprüfen. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be· 

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: T'tlpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­

halb der Frist bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gottorf­

straße 2, 24837 Schleswig) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Bescl1werde s\Citzt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Recl1tsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 22.06.2015 

Vorsitzender Beisitzer 

Wetz! 

Beisitzer 

Petermann 
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An lagen übersieht: 

Anlage 1: Beantragter Erweiterungsfaktor 

Anlage 4: Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage 5: Bestimmung des Erweiterungsfaktors 
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Anlage 1 

Beantragter Erweiterungsfaktor 

HS r.1s NS HSIMS MS/NS 
Gewichtung in Prozent 0,00% 30,31%1, 55,41% 0;00% 14,28% 

Eri.veiterungsfaktor für die Pararheter 11 Fläche1 
' und 11Anschlusspunk±e" : 

Ef\11/citerungsfaktor für den Parameter"' Jahreshöchsi:!ast" : 

Gewichteteter Ervveiterungsfaktor flir das Netz: 

Anpassung der Erlösobergrenze lm Jahr 2013 [€] 

Stadtwerke Pinneberg GmbH AZ.: BK8-12/0388-21 

Stand: 15.06.2015 Seite 1von1 



Anpassung d"'r Erlösoi:Jernrenze­

2.013 

1. Aneas=no der ErHi=bergrerize 
Jahr Ge!h:lhmigle Be:<ll1rag'.e AnP"ssung Dutd1 ENffiz"'­

Anpaswng-!l,.,,­ <ler ErlOSobe<;Jre!'lZ>:i ~n&'.e An~iJ.g 

&Jö:sQb~n& "rtcr8"1Uc~u~-oi ·cterBl~,;.:i~""ni!l 
na:::1:§4-Ahs.4Gab: tlesimAT'!rag «rite:" BetilGkrl~~!i!llriiY 

1 AP.ejJ-V ai:i(leo;leb~~!l- deoiri;iAnfr;lg 
rnmtteriing:slal;ICfS -llnQ~.ene11 PaP-mE!l:er 

ml!J Ge11>.1:i::hi1mo 
.&E~= 

2013 

+'(1 -if,J. "' 

J&r Er10s00ezjre""" Darer!U!ltl'\iehl \!Cltfl!:ie~!Jic!il 
mich§ 4AR51)V !leai.~fü1ssbar-a b~inffüssbare 

Kcslenar.teile ~nclJ § 11 Kmi!E!na:rte.,,·rn>ch § 11 
Abs...2AAed\I" · At:s-: ?AR,;gV 

~-

\lfilb~!lJf\;iS!.JS:remtind<!x C~erel!E(OOJOOralar E!Vvelierungsfakkltnacfl § Zl!-urKl Allsd!!§(jea!lf Nfcill.~arm.:ttiare.Har!e Saldi;; 
des StafisW:;)lffi fu{jul;!j'Jftfilsf;;l:iUf ·. .,0 AR~ Oie Blilsob~ro:i: - -md:!§4Ji.llS:4-Nr~2 ?ernr:L~~ 

· sU~l"l'.'-.i:urdiis ~aci1 §-SAREl:J\l Q~etiti2Gh _,v Säldisrrog e!=:t.LZJ;-.sai 
ßasisJ~I ni\chJj S Abs. .1 §1ilAReV ~~§34/.W.1aAReg

• . l'.R"ll\' 

Verteil~agsfaj:lcrrur . ft.;'W.11ici;l;rai'er· V-ert;am'hatpreis- . Verhra~W>!!p~i5g""amtinöe>< Gen~sci<t'Oraler ~~tlakiw~- § b..~ wid.A.!>sG~_ im ·Midi! ZUmutb<ire '*':le Saldo 
<len A":lba".ider K~-im"""*11nac\1§1_~ ge..=nt1nrl_,,,;::n;;:di §"<! • <!!'5-8121~.... - P""d~sfäkti:ir · · 1UJ!,Rel)Y •die1'o.1iisntel"1rai;:e~· o<>di§4Ahs.~Nr.2 · Peri<>d~l:-ery.~a~· 

lr.effü:ial!WJ "riv::h.§.16. :At:S: ~ARegV -~:zÄRaj_V~' - -~'.'~-""~fr...r~ .- . -_A..C~-'~s-.P.R"1JV- Q"1l!jtltlse!eir]G1JtrJa,c!l • ~f:J.;.V Sairuenmgsimctll.Zinseii 

8"~~p_h~:~:Je6A~_1 .Ab~:'-i i.V.ml\;S4_,'\.I:.->.: §19J.Re\/ - - ·nai::fr§~Afl!>.·faA.~' 
1~_Ai'.egV_. 
;- 1 ~ . '-~ p "'.-'f_ll -.HF 

S!a.~d. 15.-06.2015 Seile1~1 



P,nl"ge 5 

Bestimmung des ErWeiterungsfaktors 

llngab611 der 
·Ai,Urägsb?Ueti.n 

gem.Arrtrag 

Ahwefchtmget; 
m afülfl«ui11t2ft 

Werten 
. 

/Da~en lm Basisjahr{Sta~: 31.~2.20GS) 
. 

\F~.I-13 F!ei.r;;h! des v~orgten Gebiet"",,,s rlerHS-Eb€fle [km 2j 2"!,54 21,54 

F!i;icile C-es versorgten G;ibietes der jJS-Ebene [km 2 } 21,.54 2"l.54 

F 5.0JS 10.45. 10,451 
f----.~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

AP Anzahl der Ansch!JJSSpi.;nkte in der Ms-Ebene 49 49 ' 

90"2 9032~~-__'__~~~"-'_d'_'_'_"'~'"_'_"""-"~"-'"~'-''_"_'_'_N_S-Eb~-e-"_e_mo~B-'_~_·,,,_._"'~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~~~~~~~~~~~~+-~~~~~-j--~~~--1~~~~~---1 
-EP o. ;;rs - .4nzahl GerBnspeisepvnkte VW'l dezer.iro!en Erze!lgungsan!agen 

2 2 

25.526 25.526 

1 HCH;e der Last in der MS:NS-E~ne [k'f'/] 21.8?0
1 

Slat'tw„rka Pinneberg GmbH f.Z:BK&1ZllJ366-21 

Stand. 'fB.05.2015 



Anlage5 

Angaben der ! 
Antr.a:gsm!lerin ~bnis der Prlifimg_ 
· gern. Antrag • 

Gruridlagen für die ~mmung des ~iterungsfaktors Ane:rn~rime.
Beantragte ·Atn.-reii;:h~mgea

Werte
Werte aJ anerlrannten

-clzAnfr.agstellerin Wernmagentut" 

Daten lm Jahr~ {Antragsdatum: 31.1Z..ZD11) 

21,54 21,54 o.oo 

F, Ms Flache des versorgten Gebietes der MS-Eoene [km2 J 21.54 21.54 0,00 

F t r1s F!tiche des VeJSorgten Geöietes der NS-Ebene [i'Jn 2] 10.60 10.60 0,00 

1..1\P '·MS - Anzahl d<X Ansr-Jilusspun/fie ir; der MS--Ebeüe 54 54 0 

' 
1.l\P"N"' ­ An,,.---ahider An=hl!tsspunkte inC-erNS-Eber.e 9_5751 9.575 0 

' 31 3 0 
1 

EP r.NS - Anzilflf der Einspeisepunkte von de.zentrnleri E;zeur;;;un-;S<>rJagen =kf- Brrspeisepunkte ~-EEG-An/afjen, die E"Uch Ansc.'W.Jsspvnk'.e sind 3 3 0 

- Höhe der Lasi in der i·fS/1'..;S-Ehene [Y.l!J/j 25_974 25_974 0 

Höhe der Last ir: der MS-Ebene !'kWl 
 26„858 25.8..."8 0 

- H'5he deF LEJst fn der MSINS-Eber,e [k~'V] 
 21-352 21,352 0 

Höhe def L""3t in der NS-Ebene ji<lt1.'} 
 19:6'16 19.-646 0 

1 , m; - i.-;staifierfe de:zentreie E12eug1.mgsfe?siung der MS-Ebene [kH1 2.121 2„121 0 i 
1 

1 '·""' „ rnstztlierie dezer.tr.ale &ze~ungsleist<JnQ der NS-Ebene JkVit] 836 836 0 
. l 

stauiwerl:B PirmebGrg GmbH AZ:. BKB-12/0086-21 

Stand_ 18-062Ci15 $ei!e2 von 3 



Artlage5 StElc!twerke Plm1eberg GmbH AZ: 6KS-1ZIOS88-21 

------~·- ------­. ---­

1 

~ Beantragte 

1 
Wert!! 

i Antr..l.g10Wllerln 

Abweichungen 
w anerkannren 

w,-. 

~Mchtung auf Grundfage der Kost<>rnrtcilen im !:>eantfügten Betrlebsabrectmungsbogen mit Basisjahr 2004 

GewMS - Gewichturrg 2!Jf Grur.dlage der- Kmiten der Kostanstslle Mitl;efspf;.nm.mg ink/usivs MeSS!.lng 

vnd Ahre:::hr.;.mg exk;us.ife vorgelagerte N9f:z.kosfen und vermi.-edane Nc1zenlgefte {"/oj 

Gew l4S4'S - Gewic:htung e1,'f Grundlage derKoste.7 de: K=te.nste!le Mitteki.oarmung/Niedersµmrmng ink!usflle 

Messung tmd Ab!WimJ!!Q exklusive v0tgefagerte Ne!z.k.rutErJ und vermiedene f>!etzentge!te f%! 
Ge-w ::./5 - G&JJic1!tung autGrunotage derKosten äsrKostellsteUe Niederspanmwg inK/!!si>Ee Messung 

ur.d Abrechm.uig exkiusi-.e vorgelagerte Netzkosten um:J vermieder1e Netzeritgef!e [%] 

3D_3i% 

14.28".IO 

3Q31-% 

14,28% 

55,4'!% 

0,00 
Pmzempunkte 

0.00 
Fruzerrtpllllkta 

[Z <"S "m~x [ rnURZEL EP ,_„s - WJRZEL EF Q_ffl'>Jl( (WJRZEL(AP (MS +EF' ,_,l/SJ-WURZELJ.AP {/_MS +EP !).MS)), 1). wenr. { (ili> /Lt.MS >0,3 1.0000 T.ooool 0.0000 
·~~~~~~-t~~~~~-t-~~~~,'~~~~~~ 

1.0000z NS" ma::; ( (M.JP.zEL EP '"°' -Vo/UP..ZELEP c;_f>)s)I( (WURZEL (AP 1_.-..<;--:- EP ,,._„} -WURZEL(M' .o.= -"EP o_m) }; 1). wer"1 I c= IL ,w; > D,3 1,0000 0,(1000 

1,0000 i,0000 0.0000 

EF1=E!=cm ~G;;-H:s + EF,, HSIMS ~ Gewil~ + EFt. r.rs "Geww; + EF-t. ~ ±Gel''J!GollS .,. EFt, NS • Ge-W11s 
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